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Gemäß § 50 a Abs. 2 der Geschäftsordnung habe ich im Einvernehmen mit den
Antragsstellern die Landesregierung gebeten, zu dem Gesetzentwurf der Fraktion
GRÜNE – Drucksache 14/2468 – die nach Artikel 71 Abs. 4 der Landesverfas-
sung notwendige Anhörung der kommunalen Landesverbände durchzuführen.

Die Stellungnahmen der kommunalen Landesverbände liegen vor und sind nach-
stehend abgedruckt.

16. 05. 2008

Der Präsident des Landtags

Straub

Mitteilung

des Präsidenten des Landtags

Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Lan-
des Baden-Württemberg (Informationsfreiheitsgesetz Baden-
Württemberg – IFG BW);
hier: Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE

– Drucksache 14/2468

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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Städtetag Baden-Württemberg ° Postfach 10 43 61 ° 70038 Stuttgart   

       Stellvertretender 
       Hauptgeschäftsführer

         Telefon 0711/22921-0  
         Telefax 0711/22921-42 
         Mail post@staedtetag-bw.de  
         Internet www.staedtetag-bw.de 
         Hausadresse: Königstraße 2, 
         70173 Stuttgart 

Innenministerium Baden-Württemberg            
Postfach 10 24 43 

70020 Stuttgart 

02.05.2008 – Az. 044.15 - Telefon 0711/2 29 21-13 - norbert.brugger@staedtetag-bw.de 

Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE 
Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Landes Baden-Württemberg
(Informationsfreiheitsgesetz – IFG BW) – Drucksache 14/2468 

Ihr Schreiben vom 19.03.2008, 2-0510.1/13 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen zum oben genannten Gesetzentwurf wie folgt Stellung: 

Die Fraktion GRÜNE hat bereits 2005 einen Entwurf für ein Informationsfreiheitsgesetz in den Land-
tag eingebracht, zu dem wir am 28.11.2005 Stellung genommen haben. Wir hatten am seinerzeiti-
gen Entwurf unter anderem kritisiert, dass seine Regelungen vielfach von jenen des Informations-
freiheitsgesetzes des Bundes abwichen. Die Harmonisierung der Verwaltungsrechtsregelungen des 
Bundes und des Landes erleichtert – wo sinnvoll – den behördlichen Verwaltungsvollzug und sorgt 
bei den Bürgerinnen und Bürgern für mehr Rechtsklarheit. 

Dieses Anliegen ist im vorliegenden neuen Entwurf aufgegriffen worden. Er sieht eine weitgehende 
Übernahme des Bundesrechts als Landesrecht vor. Das begrüßen wir. Gleichwohl ist uns der hierfür 
in § 1 des Entwurfs vorgesehene dynamische Verweis auf Bundesrecht zu weitgehend. Die verwal-
tungsrechtliche Eigenständigkeit des Landes Baden-Württemberg im föderalen System der Bundes-
republik muss gewahrt bleiben. Der Bund darf mit seinen Gesetzen nicht zugleich Landesrecht er-
lassen bzw. ändern, zumal Abweichungen aufgrund baden-württembergischer Besonderheiten im 
Einzelfall stets notwendig und sinnvoll sein können. 

Die Gebührenregelungen des Bundes sollen laut Entwurf nicht übernommen werden. Stattdessen 
sieht § 3 des Entwurfs Abweichungen vom Bundesrecht vor. Unter anderem sollen die Ablehnung 
und die Rücknahme von Anträgen auf Zugang zu Informationen demnach generell gebühren- und 
auslagenfrei sein. Dies lehnen wir aus Gründen der Gleichbehandlung ab. Selbstverständlich ent-
steht auch durch solche Vorgänge Verwaltungsaufwand, der – wiewohl er auf Individualinteressen 
beruht – von der Allgemeinheit zu tragen wäre, wenn eine Gebührenerhebung unterbliebe. Die in  

nung für Land und Kommunen müsste im Übrigen den Städten generell die Möglichkeit eröffnen, 
kostendeckende Gebühren zu erheben. 

§ 3 Abs. 4 des Entwurfs vorgesehene Ermächtigung zum Erlass einer einheitlichen Gebührenverord-
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Wiewohl mittlerweile neben dem Bund auch acht der 16 Bundesländer über Informationsfreiheitsge-
setze verfügen, sind wir vom Mehrwert eines solchen Gesetzes für die Bürgerschaft und die Verwal-
tungen auf kommunaler Ebene nach wie vor nicht überzeugt. Neben den umfassenden Informati-
onsvorschriften des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts verlangt auch § 20 GemO von 
den Kommunen die Unterrichtung ihrer Einwohnerschaft. Ferner wird die Einwohnerschaft zur Teil-
nahme an den nach § 35 GemO in der Regel öffentlichen Sitzungen des städtischen Gemeinderats 
und seiner Ausschüsse eingeladen und kann sich dort ggf. im Rahmen von Fragestunden nach § 33 
Abs. 4 GemO direkt an das Stadtoberhaupt wenden, welches dann zur Stellungnahme verpflichtet 
ist.

Umfassende generelle und einzelfallbezogene Auskünfte werden ferner unter anderem in städti-
schen Bürgerämtern und via die Internetangebote der Städte erteilt. Insbesondere hier stoßen die 
Informationsmöglichkeiten allerdings oft auch an die Grenzen des Individualdatenschutzes – unter 
anderem bei der Veröffentlichung von Gemeinderatsdrucksachen. Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz hat hierauf in seinen jährlichen Datenschutzberichten wiederholt hingewiesen und zu 
Recht zum sensiblen Umgang mit personenbezogenen Daten gemahnt. Ein Informationsfreiheitsge-
setz kann und soll den Schutz personenbezogener Daten weder aufheben noch lockern.

Angesichts der Rechtsentwicklungen beim Bund und in den anderen Bundesländern soll nicht der 
unzutreffende Eindruck entstehen, dass den Bürgerinnen und Bürgern in Baden-Württemberg man-
gels eines Informationsfreiheitsgesetzes öffentlich zugängliche Informationen vorenthalten werden. 
Andererseits wenden wir uns gegen den Erlass von Gesetzen mit Placeboeffekt, die großen Verwal-
tungsaufwand verursachen, ohne Nennenswertes zu bewirken. Welcher Abgrenzungs- und Umset-
zungsaufwand auf Verwaltungsseite durch ein Informationsfreiheitsgesetz entsteht, zeigt der aktuel-
le, per Bundestagsdrucksache 16/8500 veröffentlichte 88-seitige Tätigkeitsbericht des Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit für die Jahre 2006 und 2007 ansatzweise 
auf.

Wir schlagen daher vor, Erfahrungsberichte jener Bundesländer einzuholen, die bereits über Infor-
mationsfreiheitsgesetze verfügen. In diesen Berichten sollten Ausführungen zur Gesetzespraxis auf 
kommunaler Ebene enthalten sein. Erst aufgrund dieser Berichte sollte über ein baden-württem-
bergisches Informationsfreiheitsgesetz entschieden werden. Einstweilen stimmen wir einem Infor-
mationsfreiheitsgesetz nicht zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.
Bernd Aker 
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